
Kurzfassung der Anforderungen 
an die Qualitätsprüfung von Geokunststoffen auf der Baustelle 
gemäß ZTV E-Stb 09 

Anlass:
Schreiben des Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom 
17.03.2011

Mit Einführung der ZTV E-Stb 09 ist die Durchführung einer Baustoffeingangsprüfung für den 
Geltungsbereich diese ZTV zwingend vorgeschrieben. Leider wurde die Durchführung dieser 
Vertragsbedingung von Seiten der zuständigen Straßenbauverwaltungen  bisher wenig 
beachtet. Das BMVBS erinnert deshalb mit o.g. Schreiben an die Umsetzung.

Zitat aus dem Schreiben des BMVBS vom 17.03.2011:

„Es ist sicherzustellen, dass nur den Anforderungen genügende Geokunststoffe 
eingesetzt werden. Deshalb bitte ich darauf zu achten, dass die 
Baustoffeingangsprüfungen durchgeführt werden, wenn für die gelieferten 
Geokunststoffe kein Nachweis einer gleichwertigen freiwilligen Überwachung 
vorgelegt wird…“

Zitat Ende (Das komplette Schreiben des BMVBS liegt dieser Kurzfassung bei.)

Umsetzung
Im Rahmen der Eigenüberwachungsprüfungen (ZTV E-Stb 09, Kap 3.3.4.3) ist  neben der 
Bestätigung der Produktidentität  und der 
Bestätigung der Produkteigenschaften (CE- Begleitdokument) die 
BAUSTOFFEINGANGSPRÜFUNG  durchzuführen.

Der Auftragnehmer hat für die zur Lieferung vorgesehene Produkte anhand von 
durch ihn zu veranlassender Prüfungen ,
durch dafür kompetente unabhängige Prüfstellen nachzuweisen, 
dass das Produkt den Anforderungen des Bauvertrages entspricht. 
Diese Nachweise sind anwendungs- und mengenabhängig.

Diese Baustoffeingangsprüfung kann entfallen, wenn der Nachweis einer gleichwertigen 
freiwilligen Überwachung des Herstellers/Lieferanten vorgelegt wird. 
Ein ivg-Produktzertifikat (siehe Anlage) gilt als  Nachweis der gleichwertigen freiwilligen 
Überwachung.

Alle weiteren Details entnehmen Sie bitte direkt der ZTV E-Stb 09.



Die Durchführung ist einfach:
Sie fordern ab sofort unbedingt vom Auftragnehmer
entweder:
das Ivg-Produktzertifikat für die auf Ihre Baustelle gelieferten Geokunststoffe
oder:
Anwendungs- und  mengabhängige Prüfergebnisse kompetenter unabhängiger 
Prüfinstitute für die auf Ihre Baustelle gelieferten Geokunststoffe

Bitte fordern Sie immer diese Nachweise!  Sie vermeiden damit nicht nur 
möglicherweise unangenehme und aufwändige Schadensfälle sondern sichern 
nachhaltige die Qualität Ihrer Baumaßnahmen. 

05-07-2011

Seite 2 von 3








